
 Formular 5.1 
Stand: 06/2019 _Vereinbarung Mindestanforderungen BbgVergG 

 

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes unter Geltung des Brandenburgischen 
Vergabegesetzte (BbgVergG)  

 

Ergänzende Vergabebedingung 

 

Vereinbarung zur Einhaltung der Mindestanforderungen nach dem Brandenburgischen 
Vergabegesetz 

 

Dem Angebot hat der Bieter die Vereinbarung zur Einhaltung der Mindestanforderungen nach dem 
Brandenburgischen Vergabegesetz (Formular 5.3) rechtsverbindlich unterzeichnet beizufügen, sonst ist 
das Angebot unvollständig. 

 

Bei der Weitervergabe von Leistungen an Nachunternehmen oder der Beauftragung eines Verleihers von 
Arbeitskräften hat der Auftragnehmer die Vereinbarung zwischen dem Bieter / Auftragnehmer / 
Nachunternehmer / Verleiher von Arbeitskräften und einem (ggf. weiteren) Nachunternehmer oder 
Verleiher zur Einhaltung der Mindestanforderungen nach dem Brandenburgischen Vergabegesetz 
(Formular 5.4) zum Vertragsgegenstand zu machen und die Vereinbarungen bis zu tatsächlich 
ausführenden Unternehmen seinem Angebot beizufügen oder bei späterem Einverständnis mit der 
Weitervergabe nachzureichen. Dem Nachunternehmer oder Verleiher von Arbeitskräften ist dieselbe 
Verpflichtung aufzuerlegen. In den Bezeichnungen zur Kennzeichnung der Beteiligten im Formular 5.4 
rückt der in einer Kette von Weitervergaben dem öffentlichen Auftraggeber nähere Nachunternehmer in 
die Position des im Vordruck so bezeichneten eigenen Auftraggebers ein.  
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Anlage BVB_ BbgVergG Formular 5.2 
Stand: 12/2018 Vertragsbedingungen Lohngleit- und Preisanpassungsklausel 

 

Vertragsbedingungen Lohngleit- und Preisanpassungsklausel 

1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seinen bei der Erfüllung von Leistungen des Auftrags 
eingesetzten Beschäftigten das jeweils geltende Mindestarbeitsentgelt im Sinne von § 6 Absatz 2 
des Brandenburgischen Vergabegesetzes zu zahlen, soweit für die zu beschaffenden Leistungen 
nicht bereits durch das Mindestlohngesetz, aufgrund des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder 
durch andere gesetzliche Bestimmungen über Mindestentgelte im Sinne des § 2 Absatz 6 des 
Brandenburgischen Vergabegesetzes ein Mindestentgelt definiert ist, welches das 
Mindestarbeitsentgelt gemäß § 6 Absatz 2 des Brandenburgischen Vergabegesetzes erreicht 
oder übersteigt.  

 

2. Mehraufwendungen des Auftragnehmers für Löhne und Gehälter werden erstattet, wenn sich der 
maßgebende Entgeltsatz durch eine Anpassung des Entgeltsatzes in Folge einer Änderung des 
§ 6 Absatz 2 des Brandenburgischen Vergabegesetzes erhöht.  

 

3. Durch die sich unter Berücksichtigung des geänderten Mindestarbeitsentgelts ergebende 
Änderung der Vergütung der vertraglich vereinbarten Leistung(en) sind alle unmittelbaren und 
mittelbaren Mehraufwendungen einschließlich derjenigen, die durch Änderungen der 
gesetzlichen Sozialaufwendungen entstehen, abgegolten. 

 

4. Der vereinbarte Änderungssatz gilt unabhängig davon, ob sich Art und Umfang der Leistungen 
ändern. 

 

5. Der Wert der bis zum Tage der Anpassung des Mindestarbeitsentgelts des § 6 Absatz 2 des 
Brandenburgischen Vergabegesetzes erbrachten Leistungen (Leistungsstand) ist unverzüglich 
durch eine gemeinsame Feststellung durch Auftraggeber und Auftragnehmer – zumindest mit 
dem Genauigkeitsgrad einer geprüften Abschlagsrechnung – festzustellen. Dabei sind alle bis zu 
diesem Zeitpunkt – gegebenenfalls auch nur teilweise – erbrachten Leistungen zu 
berücksichtigen. 

 

6. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die Lohnänderung rechtzeitig schriftlich anzuzeigen 
und alle zur Prüfung des Leistungsstandes erforderlichen Nachweise zu erbringen. 

 

7. Vermeidbare Mehraufwendungen werden nicht erstattet. Vermeidbar sind insbesondere 
Mehraufwendungen, die dadurch entstehen, dass der Auftragnehmer Vertragsfristen 
überschritten oder die Ausführung der Leistung nicht angemessen gefördert hat. 

 

8. Von den nach den Nummern 5 bis 7 ermittelten Mehraufwendungen wird nur der über 0,5% der 
Abrechnungssumme (Vergütung für die insgesamt erbrachte Leistung) hinausgehende Teilbetrag 
erstattet (Bagatell- und Selbstbeteiligungsklausel). 

Dabei sind der Mehrbetrag ohne Umsatzsteuer, die Abrechnungssumme ohne die aufgrund von 
Gleitklauseln zu erstattenden Beträge ohne Umsatzsteuer anzusetzen. 

Ein Mehraufwand kann erst geltend gemacht werden, wenn der Bagatell- und 
Selbstbeteiligungsbetrag überschritten ist; bis zur Feststellung der Abrechnungssumme wird 
0,5% der Auftragssumme zugrunde gelegt. 


